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Donauwörth     
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Standort 
Förgstraße 23 
86609 Donauwörth 

Telefon / Telefax 
+49 906 7009-0 
+49 906 7009-136 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-don.bayern.de 

www.wwa-don.bayern.de 

 

 

Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 12 für das Gebiet am westlichen 
Ortsrand des Stadtteiles Rinnenthal südlich der Griesbachstraße 
- Öffentliche Auslegung gern. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Alt. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB - 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu o. g. und Aufstellung des Bebauungsplanes erhalten Sie unsere Stellungnahme 
wie folgt: 
 

1 Sachverhalt 

Das Planungsgebiet umfasst circa 0,32 ha. 
Als Art der baulichen Nutzung ist ein Allgemeines Wohngebiet vorgesehen. 

 
Das Baugebiet ist nicht bebaut. 
 
Nachfolgend wird dazu gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Träger öffentlicher Be-
lange aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung genommen. Andere Fach-
fragen, wie z. B. hygienische Belange, Bebaubarkeit, Baugrund- und Bo-
denverhältnisse, werden in dieser Stellungnahme nicht behandelt. 
 

2 Wasserwirtschaftliche Würdigung 

2.1 Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

2.1.1 Wasserversorgung 

  Die Trinkwasserversorgung wird durch den Zweckverband zur Wasserver-
sorgung der Adelburggruppe in ausreichendem Umfang sichergestellt. 
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2.1.2 Löschwasserversorgung 

 Ob diese ausreichend ist, sollte der Kreisbrandrat beim Landratsamt beurteilen. 
 

2.1.3 Trinkwasserschutzgebiete 

  Trinkwasserschutzgebiete werden nicht berührt. 
 

2.1.4 Grundwasser 

  Über die Grundwasserverhältnisse im geplanten Baugebiet sind am Wasserwirt-
schaftsamt keine Beobachtungsergebnisse vorhanden. Es wird jedoch auf den mögli-
chen hohen Grundwasserstand hingewiesen.  

 
Um die Qualität des Baugeländes und die Grundwasserverhältnisse festzustellen, 
sollte ein Baugrundgutachten erstellt werden. 

 
  Es wird empfohlen, die Keller wasserdicht (rissbreitenbeschränkende Betonbauwei-

se) auszubilden und die Gebäude gegen Auftrieb zu sichern. 
 
  Es wird empfohlen, bei Öltanks eine Auftriebssicherung vorzusehen. 
 
  Erforderliche Grundwasserabsenkungen zur Bauwasserhaltung bedürfen der wasser-

rechtlichen Erlaubnis. Anträge dazu sind bei der Kreisverwaltungsbehörde rechtzeitig 
vor Baubeginn einzureichen. Grundsätzlich ist eine Versickerung des geförderten 
Grundwassers vorzusehen. Eine Grundwasserabsenkung über den Bauzustand hin-
aus ist nicht zulässig. 

 
  Bei der Errichtung von Hausdrainagen ist darauf zu achten, dass diese nicht an den 

Schmutz-/Mischwasserkanal angeschlossen werden. 
 

2.1.5 Altlasten und vorsorgender Bodenschutz 

  Altablagerungen, Altstandorte und Altlasten sind dem Wasserwirtschaftsamt im Pla-
nungsgebiet nicht bekannt. 

 
  Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, Altab-

lagerungen o. Ä. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend das Landratsamt 
einzuschalten, das alle weiteren erforderlichen Schritte in die Wege leitet. 

 
  Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöhten 

Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusätzlichen 
Kosten bei der Verwertung/Entsorgung führen können. Wir empfehlen daher vorsorg-
lich Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das Landratsamt ist von festgestellten ge-
ogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen. 
 

2.2 Abwasserbeseitigung 

  Sämtliche Bauvorhaben sind an die zentrale Abwasserbehandlungsanlage vor Bezug 
anzuschließen. Zwischenlösungen werden nicht zugelassen. Gemäß Nr. 11 der Be-
gründung erfolgt die Erschließung durch einen Kanal bis zur Gartenstraße im Zuge 
der Bebauung. 
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2.2.1.1 Niederschlagswasserversickerung 

  Für die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die 
Anforderungen der „Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von 
gesammeltem Niederschlagswasser“ (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - 
NWFreiV) und die dazugehörigen Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von 
Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten. Hierzu sollten 
entsprechende Regelungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 

 
  Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen. 

Die entsprechenden Unterlagen sind dann bei der Kreisverwaltungsbehörde einzu-
reichen. 

 
  Zur Klärung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers, also der Fest-

stellung, ob verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswasser vorliegt, 
empfehlen wir die Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 „Handlungsempfehlun-
gen zum Umgang mit Regenwasser“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall (DWA). 

 
  Auf das Arbeitsblatt DWA-A138 der DWA wird hingewiesen („Planung, Bau und Be-

trieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“). 
 
  Die Eignung der Bodenverhältnisse im Bereich dieses Bauleitplanes für eine Versi-

ckerung sollte vor der Planung der Entwässerungsanlagen durch geeignete Sachver-
ständige überprüft werden. 

 

2.2.2 Kläranlage 

  Die Kläranlage kann die zusätzlichen Abwassermengen voraussichtlich ausreichend 
reinigen. Die Abwasserentsorgung ist gesichert. 

 

2.3 Oberirdische Gewässer 
  Im Bereich des Bauleitplanes befinden sich keine oberirdischen Gewässer. Das Pla-

nungsgebiet wird bei Hochwasser nicht berührt. 
 

2.3.1 Oberflächenwasser und wild abfließendes Wasser 

  Infolge der vorhandenen Geländeneigung kann es bei Starkniederschlägen durch 
wild abfließendes Wasser zu Beeinträchtigungen kommen. Die Entwässerungsein-
richtungen sind so auszulegen, dass wild abfließendes Wasser schadlos abgeführt 
werden kann. 

 

3 Zusammenfassung 
  Zu dem Entwurf des Bauleitplanes bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine 

Bedenken, wenn unsere Hinweise beachtet werden. 
 
Für entsprechende Beratung zu allen wasserwirtschaftlichen Fachfragen stehen wir gerne 
zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Patrizia Ernst 
BR‘in 
 



  Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Augsburg 

mit Landwirtschaftsschule 
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Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Augsburg 
Bismarckstr.62 
86391 Stadtbergen 

Telefon 0821-43002-0 
Telefax 0821-43002-111 
E-Mail poststelle@aelf-au.bayern.de 
Internet www.aelf-au.bayern.de 

Besuchszeiten 
Mo.-Fr. 08:00 - 11:45 Uhr 
Do.       13:15 - 15.15 Uhr 

und nach Vereinbarung 
 

   

 

 

 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg 
Bismarckstraße 62, 86391 Stadtbergen  

 
  per mail an: Ingrid.Goebl@friedberg.de 

 
 

 

 Stadt Friedberg 

Baureferat – Abt. 32 

Marienplatz 5 

86316 Friedberg 

Name 

Monika Griesbeck 

  Telefon 

  0821 43002-149 

Telefax 

0821 43002-111 
E-Mail 

monika.griesbeck@aelf-au.bayern.de 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 

Bitte bei Antwort angeben 
Geschäftszeichen Stadtbergen 

mail  vom 11.3 19 
 

4612.2-7-11-1  02.04.19 

 
Bebauungsplan Nr. 12  für das Gebiet westlicher Ortsrand in Rinnthal südlich 
der Griesbachstraße 
HIER: Beteiligung Träger öffentlicher Belange  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu der o. g. Maßnahme wird vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Augsburg wie folgt Stellung genommen: 
 
Forstfachliche Belange: 
 
Forstliche Belange sind nicht berührt. 
 
Landwirtschaftliche Belange: 
Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen die o.g. Planungen erhebliche Einwän-
de. 
 
In unmittelbarer Nähe (gegenüber) des Planungsbereich befindet sich auf Flurstück 
145 eine landwirtschaftliche Betriebsstätte eines aktiven landwirtschaftlichen 
Betriebes. Bereits in der jetzigen Ausgangslage hat der Landwirt immer wieder 
Probleme mit dem akiven und passiven (= parkende Autos) Fahrverkehr. Die 
Griesbachstraße ist an jeder Stelle zu schmal, um mit landwirtschaftlichen Maschinen 
(„normaler Breite“) an parkenden und fahrenden Autos vorbei zu kommen. Dies stellt 
jetzt schon ein erhebliches Sicherheitsrisiko vorallem auch für Fußgänger dar.  
Aufgrund der neuen Planung muss mit einer starken Zunahme des Fahrverkehrs 
gerechnet werden (jedes Kindergartenkind wird in der Frühe gebracht, und 
nachmittags geholt, also pro Kind 2 Fahrbewegungen mal X Kinder). Die Frage der 
Sicherheit von „fußgehenden“ Müttern/Vätern mit Kind/ern sehen wir, da auch kein 
Gehweg vorhanden ist, zusätzlich als sehr schwierig an. Wir befürchten eine große 
zusätzliche Belastung und Beeinträchtigung für den Landwirt.  
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Weiter bitten wir in der Begründung unter 9. „Immissionsschutz“ die 
landwirtschaftlichen Immissionen deutlicher darzustellen:  
 
Die Erwerber, Besitzer und Bebauer der Grundstücke im Planbereich haben die Immissionen 
der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und Betriebe (auch Fahrsilos) hinzunehmen. 
Eine zeitweise Lärmbelästigung – Verkehrslärm aus landw. Fahrverkehr, auch vor 6:00 Uhr 
morgens – ist hinzunehmen. Zudem sind sonstige Lärmbeeinträchtigungen jeglicher Art, z.B. 
während der Erntezeit (Mais-, Silage-, Zuckerrüben-, Getreideernte) auch nach 22:00 Uhr zu 
dulden 
 
Bei Fragen zu forstlichen Belangen wenden Sie sich bitte an Herrn Braun, bei Fragen 
zu landwirtschaftlichen Belangen an Frau Griesbeck. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Griesbeck 
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